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Verkin ist eine faszinierende Persönlichkeit: Sie ist um die siebzig, Türkin 
und Armenierin, Kosmopolitin, Unternehmerin und Politikerin. David, ein 
Schriftsteller aus Berlin Mitte vierzig, begegnet ihr und taucht in ihre beweg-
te Lebensgeschichte ein.

Gemeinsam spazieren sie durch Istanbul und reisen durch die Türkei. Verkin 
erzählt von ihrer Kindheit am Bosporus, den Schicksalen ihrer Großmütter, 
die den Genozid von 1915 überlebten, und ihrem Vater, der den größten 
Elektrokonzern der Türkei aufbaute. Sie erinnert sich an ihre Schuljahre in 
der Schweiz, an Paris 1968 und ihre lukrativen Geschäfte in der DDR. Ihr po-
litischer Kampf für die armenische Sache und ihre Rolle in der AKP prägen 
ihr Leben – voller Brüche, Widersprüche und außergewöhnlicher Erlebnisse.

Mit „Verkin“ gelingt David Wagner ein leichtfüßiger und zugleich tiefgrün-
diger Roman über eine große, ungewöhnliche Freundschaft.

David Wagner, geboren in Andernach, studierte Literatur und Kunstge-
schichte in Bonn, Paris und Berlin. Nach zahlreichen Auslandsaufenthalten 
lebt er heute als freier Autor und Journalist in Berlin. Seine Romane wurden 
vielfach ausgezeichnet.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Im Anschluss an die Lesung 
lädt die Gemeinde zu einem Apéro ein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Einladung
zu einer Lesung

am Mittwoch, 02. April 2025, 
19:00 Uhr

in der Mensa der 
Gemeinschaftsschule,

 
Gartenstr. 2

78256 Steißlingen

Foto:  Linda Rosa Saal
David Wagner 

liest aus seinem 

neuen Roman 
„Verkin“
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Einladung zur Dorf- und Waldputzete
Am kommenden Samstag, 29. März um 9:00 Uhr ist es wieder soweit:
Die diesjährige Dorf- und Waldputzete steht an! Alle Bürgerinnen und Bürger – unabhängig vom Alter – sind herzlich einge-
laden, sich an dieser wichtigen Umweltaktion zu beteiligen und gemeinsam Steißlingen von Müll und Unrat zu befreien. Die 
Gemeinde freut sich über zahlreiche helfende Hände!

 
Treffpunkt: Bauhof der Gemeinde Steißlingen, Im Städtle 19

 
Nach einer kurzen Einweisung werden die Helferinnen und Helfer in Gruppen eingeteilt und machen sich – zu Fuß oder mit 
Fahrzeugen – auf den Weg, um das Gemeindegebiet zu durchkämmen. Bitte bringt, falls vorhanden, Arbeitshandschuhe, 
Warnwesten und Eimer mit!
 
Alle können mitmachen – ausgestattet mit einem Lageplan 
und Müllsäcken wird das gemeinsame Engagement für unse-
re Umwelt zum Erfolg. Besonders freut es die Organisatoren, 
wenn in diesem Jahr wieder verstärkt Erwachsene teilneh-
men!
 
Nach getaner Arbeit spendiert die Gemeinde für alle Teilneh-
menden eine Stärkung – und für alle jungen Helferinnen und 
Helfer eine kleine Überraschung.

Lasst uns gemeinsam für eine saubere Natur sorgen – 
wir zählen auf Euch!

Information der Gemeindewerke Steißlingen (speziell Lange Straße 2-12 und 1-17)
 
Ab Anfang April 2025 beginnen die Gemeindewerke Steißlingen mit wichtigen Tiefbaumaßnahmen in der Lange Straße. Ziel 
ist die Verstärkung der Stromversorgung sowie die Anbindung einer neuen Trafostation, um die Versorgungssicherheit 
langfristig zu verbessern.
Die Arbeiten erfolgen abschnittsweise, sodass es in den jeweiligen Bereichen zu halbseitigen Straßensperrungen kommt. 
Das Parken in der Lange Straße wird eingeschränkt sein und Zufahrten zu Höfen und Einfahrten können zeitweise nicht 
nutzbar sein.
Als Ausweichmöglichkeit stehen Parkplätze hinter dem Feuerwehrhaus zur Verfügung.
 
Alle Anwohnerinnen 
und Anwohner werden 
vor Beginn der jeweiligen 
Bauabschnitte nochmals 
gesondert informiert.

Die Gemeindewerke bit-
ten um Verständnis für die 
entstehenden Einschrän-
kungen und danken 
Ihnen bereits jetzt für Ihre 
Geduld und Unterstüt-
zung.

Tiefbaumaßnahme Lange Straße – 
Verstärkung der Stromversorgung
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Unerfreulich sind die Erinnerungen 
an das verheerende Hochwasser, das 
vor 20 Jahren, am 24. März 2005, den 
südöstlichen Teil unserer Gemeinde 
stark traf, über 150 Gebäude in Mitlei-
denschaft zog und den Tod einer Frau 
verursachte. Ein heftiges Gewitter mit 
über 70 Litern Regen pro Stunde ließ den 
Rehmenbach und den Dettenwiesen-
bach über die Ufer treten und sorgte für 
massive Überschwemmungen. Tagelang 
waren Hilfsorganisationen im Einsatz, 
um bei der Beseitigung der Schäden zu 
helfen. Die Gemeinde reagierte mit um-
fangreichen Hochwasser-Schutzmaß-
nahmen an beiden Bachläufen – ein 
wichtiger Schritt für mehr Sicherheit.
 
Erfreulich wäre, wenn alle am kommen-
den Wochenende an die Uhrumstellung 
denken. In der Nacht zum Sonntag, 30. 
März, werden die Uhren von 2:00 Uhr 
auf 3:00 Uhr vorgestellt. Durch das 
„Drehen an der Uhr“ bleibt es abends 
wieder länger hell, ideal für Spaziergän-
ge, Sport im Freien oder gemütliche Grill- 
abende.
 
Sehr erfreulich ist die liebevoll ange-
brachte Osterdekoration im Dorf, die 
unsere Bauhofmitarbeitenden in den 
vergangenen Wochen angefertigt und 
gepflanzt haben. Auch rund ums Rathaus 
begrüßen bunte Frühlingsblumen und 
lustige Osterhasen täglich die Mitarbei-
ter*innen und Besucher*innen.
Sehr unerfreulich dagegen ist, dass ein 
Teil der Blumen am Rathaus bereits 
übers Wochenende schon wieder von 
Unbekannten herausgerissen wurde! 
Eine ärgerliche Respektlosigkeit gegen-
über der mühevollen Arbeit. Beobach-
tungen melden Sie bitte wie immer im 
Rathaus.
 
Erfreulich ist, dass in Steißlingen am 
Sonntag, 06. April wieder ein Natur- 
und Wildnis Nachmittag für Jugend-
liche ab 12 Jahren stattfindet. Nähere 
Infos erhalten Sie auf der Homepage na-
bu-radolfzell-hegau.de oder telefonisch 
bei Sabine Maier unter 0170 2754288.
 
Erfreulich ist, dass am Sonntag, 18. Mai 
von 9:00 – 17:00 Uhr wieder ein Dorf- 
flohmarkt in Steißlingen stattfindet. 
Mitmachen kann jede/r auf dem eigenen 
Grundstück, bei Nachbarn oder Freun-
den. Anmeldungen per WhatsApp an 
Nina Neumeister, Tel. 0174 3415375 oder 
Ilona Wohriska, Tel. 0173 6647561 oder 
per Mail an info@steisslinger-dorffloh-
markt.de werden bis zum 13. April 
gerne entgegengenommen.

ERFREULICH 
UNERFREULICH


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Für die Verteilung: Gemeinde Steißlingen

Die Radsaison 2025 ist eröffnet – ab sofort stehen zwei neue E-Bikes zum Verleih 
zur Verfügung!
 
E-Bikes ermöglichen es, mit eigener Muskelkraft und elektrischer Unterstützung 
auch längere Strecken und steilere Anstiege mühelos zu bewältigen. Ob für eine 
gemütliche Tour durchs Umland oder sportlich ambitionierte Ausflüge – unsere 
E-Bikes sind die idealen Begleiter.

Reservierungen nehmen wir gerne telefonisch entgegen. Die kontaktlose Über-
gabe der Räder ist problemlos möglich. Bitte wenden Sie sich für Terminvereinba-
rungen frühzeitig an Manuela Bichsel von der Tourist-Information unter
Tel. 07738 / 9293-40.
 
Verleihgebühren:
•	 Halbtagesverleih: 14,00 €
•	 Tagesverleih: 21,00 €
•	 Zwei Tage: 18,00 € pro Tag
•	 Wochenende (Fr–So): 48,00 €

Die Kaution beträgt 150,00 € pro Fahrrad. Nach Rückgabe und Überprüfung erhal-
ten Sie diesen Betrag zurück.

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung und wünschen Ihnen eine angenehme und 
erlebnisreiche Radsaison!

E-Bike Verleih -  

Jetzt in die  

Radsaison starten!
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung der Satzung zur 
Änderung der Satzung 

Gemeinde Steißlingen
Landkreis Konstanz 

 
SATZUNG

zur Änderung der Satzung für das 
Sanierungsgebiet „Ortsmitte II“ – 

Fortschreibung der Sanierungsziele 

Aufgrund von § 142 Abs. 1 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GemO) für Ba-
den-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Steißlingen in seiner Sitzung am 
24.03.2025 folgende Änderung der Sanierungssatzung be-
schlossen:
 

Konkretisierung der Sanierungsziele 
Für den Geltungsbereich des förmlich festgelegten Sanierungs-
gebiets "Ortsmitte II“ (Lageplan der STEG Stadtentwicklung 
GmbH mit Datum vom 20.02.2025, Originalmaßstab M 1:2.500) 
hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 24.03.2025 beschlos-
sen, dass die bereits bestehenden Sanierungsziele „Entwicklung 
einer lebendigen zukunftsfähigen Ortsmitte“, „Nutzung von In-
nenentwicklungspotenzialen mit dem Schwerpunkt Wohnbau“ 
und „Revitalisierung bzw. Umnutzung leerstehender Gebäude“ 
konkretisiert und geschärft werden.

Die Gemeinde Steißlingen verfolgt verschiedene Ziele, welche 
Sie zukünftig auf dem Grundstück Flst. Nr. 814, Schulstraße 16 
umsetzen möchte:
•	 		die	 Etablierung	 einer	 Einrichtung	 der	 Anschlussunterbrin-

gung für Flüchtlinge,
•	 	die	 Optimierung	 der	 innerörtlichen	 Verkehrs-	 und	 Erschlie-

ßungssituation und
•	 	die	Grundstückssicherung	 im	Bereich	 der	 Aufgaben	der	Ge-

meinde Steißlingen als Schulträger,
•	 	die	 Schaffung	 von	 vergünstigtem	 Wohnraum	 für	 „Junges	

Wohnen“.
Es soll ausdrücklich bestimmt werden, dass das oben bezeichne-
te Gebäude zu einem der oben beschriebenen Zwecke genutzt 
werden soll.
 
Die Bestimmungen des Sanierungsmaßnahmenrechts (§§ 136 
ff. BauGB) und die Vorschriften der §§ 2 bis 3 der Satzung über 
die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets vom 29.11.2021 
(Öffentliche Bekanntmachung vom 16.12.2021) und der Erwei-

terung des Sanierungsgebietes vom 18.12.2023 (Öffentliche 
Bekanntmachung vom 21.12.2023) bleiben von der Satzung zur 
Änderung der Sanierungssatzung unberührt.
 
Die Satzung zur Änderung der Satzung über die förmliche Fest-
legung wird gemäß §143 Abs. 1 BauGB mit ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung rechtsverbindlich.
 
Steißlingen, 25.03.2025
 
Benjamin Mors
Bürgermeister
 
Hinweise:
Gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1 und 3 Baugesetzbuch (BauGB) sind eine 
Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB genannten 
Verfahrens- und Formvorschriften sowie ein nach
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungs-
vorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde/Stadt geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzu-
legen.
 
Gemäß §4 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Würt-
temberg gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO 
erlassener Verfahrensvorschriften zustande gekommen sind, ein 
Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu-
stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn:
 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist.

 
Weiter wird auf die Vorschriften des § 24 ff BauGB (Vorkaufsrecht 
für die Gemeinde/Stadt) und auf § 144 BauGB (genehmigungs-
pflichtige Vorhaben) hingewiesen.

Öffentliche Bekanntmachung der  
Beteiligung der Öffentlichkeit im  

Rahmen einer Veröffentlichung im  
Internet und der öffentlichen  

Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB
Billigung des Bebauungsplans

„Seebühl II“, Gemarkung Steißlingen und der Örtlichen Bauvor-
schriften „Seebühl II“ in getrennter Satzung

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Steißlingen hat am 21.10.2024 in 
öffentlicher Sitzung aufgrund § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der aktuellen Fassung beschlossen, den Bebauungsplan „See-
büh II“ sowie gemäß § 74 Landesbauordnung für Baden-Würt-
temberg in der aktuellen Fassung nach getrennter Satzung die 
örtlichen Bauvorschriften „Seebühl II“ aufzustellen. Im Zeitraum 
vom 29.10.2024 bis 02.12.2024 wurde eine frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie gemäß § 4 Abs. 1 
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BauGB eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Der Gemeinderat der 
Gemeinde Steißlingen hat in der Sitzung vom 24.03.2025 die ein-
gegangenen Bedenken und Anregungen abgewogen und be-
schlossen, eine Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB sowie gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der Behör-
den und sonstiger Träger öffentlicher Belange durchzuführen. 
Der Entwurf der Planung wurde zusammen mit den Örtlichen 
Bauvorschriften gebilligt.
 
Der Geltungsbereich ist im zeichnerischen Teil zum Bebauungs-
plan (Rechtsplan) mit Planzeichen 15.13 der Planzeichenverord-
nung 1990 (PlanzV90) festgelegt.
 
Das Gebiet des Bebauungsplans umfasst die Grundstücke Flst. 
Nrn.: 3621 Teil, 3669, 3670, 3671/1, 3673, 3676, 3678, 3679, 3680, 
3682, 3686 Teil.
 

 
Ziel und Zweck der Planung
Das Plangebiet mit einer Fläche von 1,8496 ha befindet sich am 
nordwestlichen Siedlungsbereich der Gemeinde im Gewann 
„Auf dem Seebühl“. Der nördliche Teilbereich mit einer Brutto-
baulandfläche von 1,5418 ha wird als Allgemeines Wohngebiet 
(WA) nach § 4 BauNVO und der südliche Teilbereich als Private 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Private Gärten“ festge-
setzt.
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Seebühl II“ sollen 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordne-
te städtebauliche Entwicklung im Randbereich der Gemeinde 
geschaffen werden. Derzeit sind die Flurstücke im Plangebiet 
landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen im Außenbereich und 
somit nicht bebaubar. Ziel ist es, dieses Flächenpotential einer 
Wohnnutzung zuzuführen und so dem Wohnraumbedarf ge-
recht zu werden. Bei der Einbindung dieser Flächen ist ein be-
sonderer Schwerpunkt der sparsame Umgang mit Grund und 
Boden. Neben einzelnen Bauplätzen für Einfamilienwohnhäuser 
wird daher angestrebt, eine Vielzahl der Flächen durch eine flä-
chenschonendere Bebauung in Form von kleineren Bauplätzen, 
Reihenhausbebauungen sowie Mehrfamilienhäusern zu entwi-
ckeln.

Der südliche Teilbereich ist als Brachfläche mit Obstbaumbe-
stand im Außenbereich einzustufen und soll als Hausgarten er-
halten bleiben.
 
Der Flächennutzungsplan 2020 der Vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Singen, Rielasingen-Worblingen, Steißlingen und 
Volkertshausen rechtsverbindlich seit dem 24.11.2010 weist die 
Fläche als landwirtschaftliche Fläche aus. Die Änderung des Flä-
chennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 
S. 1 BauGB.
 
Umweltbezogene Informationen
Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind die bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Informationen, die in der Begründung 
und im Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 BauGB enthalten sind. Der 
Umweltbericht besteht unter anderem aus einer Beschreibung 
und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, beste-
hend aus einer Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzu-
standes (Basisszenario) bezogen auf die jeweiligen Schutzgüter 
(Mensch, Flora/Fauna, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschafts-/
Siedlungsbild und Freiraumerhaltung, Kultur- und sonstige Sach-
güter), einer Prognose über die Entwicklung des Umweltzustan-
des bei Durchführung der Planung, bezogen auf die jeweiligen 
Schutzgüter, aus einer Beschreibung der Maßnahmen zur Ver-
meidung, Verhinderung oder Verringerung bzw. zum Ausgleich 
erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen, bezogen auf die 
Schutzgüter (inkl. Eingriffsermittlung), sowie aus einer Beschrei-
bung notwendiger Kompensationsflächen und -maßnahmen.
 
Außerdem sind folgende Arten umweltbezogener Informatio-
nen in Fachgutachten und eingegangenen Stellungnahmen ver-
fügbar (Zusammenfassung nach Themenblöcken - Schutzgütern 
- mit schlagwortartiger Kurzcharakterisierung):
 
Schutzgut Mensch
•	 Lärmemissionen Gewerbelärm, Schalltechnische Untersu-

chung des Büros Heine & Jud Stuttgart vom 23.05.2022
Schutzgut Tiere
•	 artenschutzrechtliche Prüfung mit Erhebung vorkommender 

Arten durch Ingenieurbüro für Landschaftsplanung & Arten-
schutz Gudrun Winkler, mit Bestandsaufnahmen, Habitats-
beschreibungen, Auswirkungen der Baugebietsplanung auf 
Vögel und Fledermäuse inkl. artenschutzrechtlicher Vermei-
dungsmaßnahmen inkl. Ergänzung vom 03.03.2025

•	 Stellungnahme des Landratsamts Konstanz Sachbereichs Na-
turschutz vom 29.11.2024 mit Hinweisen zu Fledermäusen

•	 Stellungnahme des BUND Regionalverband Bodensee-Ober-
schwaben vom 07.11.2024 mit Hinweisen zum Monitoring und 
zum Unterhalt von Nistkästen.

Schutzgut Pflanzen
•	 Stellungnahme des Landratsamts Konstanz Sachbereichs 

Landwirtschaft vom 29.11.2024 mit Hinweisen zu landbauwür-
digen Flächen

•	 Stellungnahme des BUND Regionalverband Bodensee-Ober-
schwaben vom 07.11.2024 mit Anregungen zu den Festzungen 
der privaten Grünfläche.

Schutzgut Boden, insbesondere:
•	 Stellungnahme des Landratsamts Konstanz Sachbereichs 

Landwirtschaft vom 29.11.2024 mit Hinweisen zu landbauwür-
digen Flächen

•	 Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg, Landes-
amt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vom 19.01.2023 mit 
Hinweisen zu Boden, und Geotechnik

Schutzgut Wasser, insbesondere:
•	 Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg, Landes-

amt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vom 19.01.2023 mit 
Hinweisen zum Grundwasser

Die in den Planunterlagen erwähnten technischen Vorschriften 
(RASt 06, DIN EN 18920, DIN 18005, RStO 12, DIN 18196, DIN 4149 
und DIN 4124) sind im Rahmen der Einsicht der ausgelegten Un-
terlagen auf Wunsch mit einsehbar.
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Beteiligung der Öffentlichkeit
Im Rahmen der Beteiligung/Unterrichtung sowohl der Öffent-
lichkeit wie auch der zu beteiligenden Behörden und Träger öf-
fentlicher Belange soll umfassend über die Planung informiert 
werden.
 
Dazu sind der Entwurf des Bebauungsplans und der Entwurf der 
Örtlichen Bauvorschriften mit Begründung, einschließlich des 
Umweltberichts und der vorliegenden Gutachten im Internet 
auf der Homepage der Gemeinde Steißlingen unter der Internet- 
adresse

https://www.steisslingen.de/bebauungsplaene/
(Rubrik: Laufende Planverfahren)

 
in der Zeit
 

vom 31.03.2025 bis einschließlich 05.05.2025
 
veröffentlicht.
 
Innerhalb dieser Veröffentlichungsfrist werden als alternative, 
leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit die oben genann-
ten Unterlagen zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet bei 
der Gemeindeverwaltung Steißlingen, Schulstraße 19, 78256 
Steißlingen, Rathausaltbau, Zimmer 3 während der üblichen Öff-
nungszeiten öffentlich ausgelegt.
 
Es besteht die Möglichkeit, die Planung mit Vertreter*innen der 
Verwaltung zu erörtern und zu der Planung Stellung zu nehmen. 
Auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit und 
können die Gelegenheit zur Äußerung wahrnehmen.
 
Die Stellungnahmen sollen elektronisch an die E-Mail-Adresse
 

mkrueger@steisslingen.de 
 
übermittelt werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen aber 
auch auf anderem Wege (z.B. schriftlich, mündlich zur Nieder-
schrift oder auch via Telefax an 07738 / 9293-59 während der 
Dienststunden der Gemeindeverwaltung Steißlingen, Schulstra-
ße 19, 78256 Steißlingen) bei der Gemeinde abgegeben werden.
 
Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt 
wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.
 
Hinweis: Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB), sofern 
die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungs-
plans nicht von Bedeutung ist (§ 4a Abs. 6 Satz 1 BauGB).
 
Dienststunden der Gemeindeverwaltung Steißlingen  
Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr
Mittwoch von 14:00 bis 18:00 Uhr
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung wird unter obiger Internet- 
adresse in das Internet eingestellt.
 
 
Steißlingen, 27.03.2025
 
gez. Benjamin Mors
Bürgermeister

AUS DEM GEMEINDERAT

Bericht aus dem Gemeinderat 
vom 24.03.2025
Im Rahmen der Einwohnerfragestunde wird angeregt, im 
Steißlingen aktuell vorab darüber zu informieren, wann die Stra-
ßenkehrmaschine im Ort unterwegs ist. Bauamtsleiter Weber 
sagt zu, die Möglichkeit einer solchen Ankündigung intern zu 
prüfen. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass der Einsatz der 
Kehrmaschine stark wetterabhängig ist. Zudem ist man auf die 
Verfügbarkeit der Maschine aus Singen angewiesen. Kurzfristige 
Änderungen sind daher nicht selten – eine verlässliche Voran-
kündigung könne unter diesen Umständen nicht immer gewähr-
leistet werden.

•  Vergabe: Erschließung Korisgaß, Tiefbauarbeiten/Stra-
ßenbau

Für das Baugebiet Korisgaß wurden die Tief- und Straßenbauar-
beiten öffentlich ausgeschrieben. Im Zuge der Erschließung ent-
steht eine Stichstraße mit Wendehammer, die den Zugang von 
der Remigiusstraße herkommend zu den Baugrundstücken er-
möglicht. Die Bauausführung kann voraussichtlich ab Mitte April 
beginnen. An der Submission haben sich drei Bieter beteiligt.

Beschluss:
Der Gemeinderat vergibt die Straßenbauarbeiten auf Grundlage 
der geprüften Angebote für die Bruttosumme von 296.025,38 € 
an die Fa. Lopes aus Singen.

•  Konkretisierung der Sanierungsziele für das Sanierungs- 
gebiet „Ortsmitte II“

2021 hatte der Gemeinderat die Satzung über die förmliche Fest-
legung des Sanierungsgebiets „Ortsmitte II“ beschlossen. 2023 
wurde der Geltungsbereich um zwei weitere Grundstücke erwei-
tert. 
Im räumlichen Geltungsbereich der Sanierungssatzung befindet 
sich auch das Grundstück Flst. Nr. 814, Schulstraße 16, Steißlin-
gen. Die Gemeinde Steißlingen verfolgt verschiedene Ziele, wel-
che sie zukünftig auf dem Grundstück umsetzen möchte:

•	 	die	Etablierung	einer	Einrichtung	der	Anschlussunterbringung	
für Flüchtlinge,

•	 	die	 Optimierung	 der	 innerörtlichen	 Verkehrs-	 und	 Erschlie-
ßungssituation und

•	 	die	Grundstückssicherung	 im	Bereich	 der	 Aufgaben	der	Ge-
meinde Steißlingen als Schulträger,

•	 	die	 Schaffung	 von	 vergünstigtem	 Wohnraum	 für	 „Junges	
Wohnen“.

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Konkretisierung der Sanierungs-
ziele für das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet „Ortsmitte II“.

• Bebauungsplan „Seebühl II“
Der Aufstellungsbeschluss bzw. die Fortführung des Bebauungs-
plans „Seebühl II“ sowie der örtlichen Bauvorschriften „Seebühl 
II“ wurde in der öffentlicher Gemeinderatssitzung am 21.10.2024 
beschlossen. Ebenso wurde in selbiger Sitzung der Beschluss zur 
frühzeitigen Beteiligung sowie die Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gefasst.

Im Zeitraum vom 29.10.2024 bis 02.12.2024 sind 14 Stellungnah-
men von Behörden bzw. Trägern öffentlicher Belange eingegan-
gen. Hinweise und Anregungen wurden dabei vom Landratsamt 
Konstanz, vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
beim Regierungspräsidium Freiburg und vom BUND Regional-
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verband Bodensee-Oberschwaben geäußert. Weiter liegen zwei 
Stellungnahmen von Bürgern vor. Der Themenschwerpunkt 
einer der Stellungnahmen umfasst dabei die Verkehrssituation; 
sowohl den ruhenden Parkverkehr als auch den fahrenden Ver-
kehr bzw. die äußere Erschließung des geplanten Baugebiets. 
Zum anderen werden der Gemeinde Steißlingen in der zweiten 
Stellungnahme eines Bürgers das Durchführen einer sog. Ne-
gativplanung und das Vorliegen eines offensichtlichen Abwä-
gungsmangels vorgeworfen. 

Ein Mitglied des Gremiums spricht die Möglichkeit einer Erschlie-
ßungsstraße zur Singener Straße an, welche zur Entlastung der 
Verkehrssituation beitragen könnte. Es wird nachgefragt, ob 
diese Option endgültig verworfen sei. Bürgermeister Mors er-
klärt, dass diese Möglichkeit nicht kategorisch ausgeschlossen 
werde. Bereits zu Beginn sei jedoch deutlich gewesen, dass eine 
solche Erschließung aus finanziellen Gründen zunächst nicht 
weiterverfolgt werde. Im weiteren Verlauf sind zudem arten-
schutzrechtliche Einwände aufgekommen. Außerdem sei mit 
Einwänden der Straßenverkehrsbehörde zu rechnen. Eine kurz-
fristige Umsetzung dieser Lösung ist daher nicht möglich.

Ein weiteres Mitglied des Gremiums erkundigt sich nach den 
Einschränkungen bei privater Beleuchtung zum Schutz der Fle-
dermäuse. Miriam Krüger vom Bauamt erklärt, dass sich die Vor-
gaben auf dauerhafte Fassadenbeleuchtung beziehen, die in be-
stimmten Nachtstunden untersagt wird, um die Flugrouten der 
Fledermäuse – sogenannte Dunkelkorridore - nicht zu stören. 
Bewegungsmelder an Gebäuden seien davon nicht grundsätz-
lich betroffen.

Ein weiteres Mitglied des Gremiums stellt die Frage, inwiefern 
ein abgesenkter Bordstein die Sicherheit von Kindern erhöhen 
soll. Bürgermeister Mors erläutert, dass der Bordstein als Markie-
rung eines verkehrsberuhigten Bereichs dient. Durch die Kante 
erkenne der motorisierte Verkehr, dass er in einen solchen Be-
reich einfährt. Es handelt sich hierbei nicht um einen klassischen 
Gehweg-Bordstein.

Beschluss:
1.  Die im Rahmen der frühzeitigen Offenlage eingegangenen 

Stellungnahmen seitens der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange und die eingegangenen Stellungnah-
men der Öffentlichkeit werden, wie in der Abwägungssyn-
opse mit Abwägungsvorschlägen der Verwaltung und der 
Planer vorgeschlagen, abgewogen und entschieden.

2.  Die Entwürfe des Bebauungsplans Baugebiet „Seebühl II“ 
(Planteil, planungsrechtliche Festsetzungen und Hinweise 
sowie Begründung und Umweltbericht und die örtlichen 
Bauvorschriften jeweils in der Fassung vom 03.03.2025 wer-
den mit den Änderungen gebilligt, die im Rahmen der Ab-
wägung der eingegangenen Stellungnahmen beschlossen 
wurden.

3.  Der Gemeinderat beschließt auf dieser Grundlage die Durch-
führung einer Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) und die förmliche Beteiligung der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB.

4.  Der Gemeinderat beschließt, die geänderten Entwürfe des 
Bebauungsplans Baugebiet „Seebühl II“ (Planteil, planungs-
rechtliche Festsetzungen, Hinweise sowie Begründung und 
Umweltbericht und die örtlichen Bauvorschriften, jeweils in 
der Fassung vom 03.03.2025 sowie die wesentlichen der Ge-
meinde bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
Während dieser Zeit ist den Bürgern die Möglichkeit zur Ein-
sichtnahme und Stellungnahme zu den ausgelegten Unterla-
gen zu geben.

5.  Die geänderten Entwürfe des Bebauungsplans Baugebiet 
„Seebühl II“ (Planteil, planungsrechtliche Festsetzungen, Hin-
weise sowie Begründung und Umweltbericht und die örtli-
chen Bauvorschriften, jeweils in der Fassung vom 03.03.2025 
sowie die wesentlichen der Gemeinde bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen werden nach § 3 Abs. 2 
S. 1 BauGB auch im Internet veröffentlicht.

6. Der ortsüblichen Bekanntmachung wird zugestimmt.

• Spenden
Gemäß § 78 Absatz 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg dürfen Gemeinden bzw. der Bürgermeister Spenden, 
die zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen, annehmen. 
Die Annahme der Spenden hat der Gemeinderat zu genehmi-
gen. 

Kämmerin Nadja Scheffel trägt die einzelnen Spenden vor und 
nimmt Bezug auf die jeweiligen Geschäftsbeziehungen zur Ge-
meinde. 

Beschluss:
1. Die Annahme der Spenden wird genehmigt. 
2.  Die Verwaltung wird beauftragt, den Bericht über die Annah-

me der Spenden der Rechtsaufsichtbehörde zu übersenden.

• Bekanntgaben
Flutlichtanlage am Roten Platz
Bauamtsleiter Weber informiert, dass die Flutlichtanlage am 
Roten Platz mittlerweile in Betrieb genommen wurde. Die An-
lage kann von den Nutzern über einen Schalter selbst aktiviert 
werden. Nach einer voreingestellten Zeit schaltet sie sich auto-
matisch wieder aus. Zudem ist die Anlage mit einem Lichtsensor 
ausgestattet, der verhindert, dass sie bei Tageslicht eingeschal-
tet werden kann. Eine Zeitschaltuhr sorgt außerdem dafür, dass 
die Flutlichtanlage nach 22.00 Uhr nicht mehr aktiviert werden 
kann.

• Anträge
Krötenwanderung - Sperrung der Straße nach Maiershöf
Ein Gremiumsmitglied spricht die derzeit stattfindende Kröten-
wanderung an. Er erinnert daran, dass früher eine Schranke die 
betreffende Straße während der Nachtstunden gesperrt hat. 
Aktuell weise lediglich ein Schild darauf hin, die Straße freiwillig 
während der Krötenwanderung nicht zu benutzen. Bauamtslei-
ter Weber erklärt, dass er dies prüfen werde. In den vergange-
nen drei Jahren habe das aktuelle Vorgehen gut funktioniert. 
Er nimmt die Anregung mit und bemüht sich um eine zeitnahe 
Umsetzung.

DIE GEMEINDE INFORMIERT

Jetzt anmelden: Nächste Energie-
beratung am Mittwoch, 09. April  
im Rathaus Steißlingen
Die kostenlose Beratung findet von 14.15 – 17.15 Uhr im 
Besprechungszimmer, 1. OG im Rathausaltbau statt. Um 
die Terminwünsche vorbereiten zu können, ist eine Anmel-
dung erforderlich bei der Energieagentur Kreis Konstanz: 
Tel. 07732/939-1234 (Mo-Fr 8.30 bis 11.30 Uhr) oder per Mail 
an info@ea-kn.de
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te in Zusammenarbeit mit zwei Helfern 
gemeinsam aufgebaut, bepfl anzt und 
gepfl egt. Darüber hinaus soll die Außen-
anlage um eine Gemeinschaftsfl äche mit 
einfachen Bänken erweitert werden – ein 
schöner Platz, der zum gemeinsamen 
Grillen, Verweilen und Austausch einla-
den soll. Der bereits im vergangenen Jahr 
geplante Sandkasten soll demnächst den 
kleinen Kindern Freude bereiten.  
Im Gebäude selbst wurde der Veranstal-
tungsraum vorgestellt. In diesem Zusam-
menhang wurden Ideen für die Nutzung 
gesammelt und eruiert, wo ein besonde-
rer Bedarf besteht, z.B. in der Hausaufga-
benbetreuung, für Vorträge und gemein-
same Veranstaltungen.

Bei dieser Gelegenheit wurden nochmals 
die Veranstaltungen im Welt-Raum vor-
gestellt. Diese können von den Gefl üch-
teten aus der Zeppelinstraße und selbst-
verständlich auch von allen interessierten 
Steißlinger Bürgerinnen und Bürgern be-
sucht werden.

Baumpfl anzaktion 
der Altpfadfi nder
(und Frauen)
Am Samstag, 22. März, traf sich eine Grup-
pe von Altpfadfi ndern und deren Frauen 
um acht Uhr mit dem zuständigen Förster 
im Schachenhölzle, einer Waldinsel in der 
Nähe des Steißlinger Sees. Zu Beginn gab 
der Förster einen kurzen Überblick über 
das Gebiet und erläuterte die Hintergrün-
de der aktuell vermehrt durchgeführten 
Abholzungen. Anschließend erklärte er 
die Vorgehensweise bei der Bepfl anzung.
Während das sonnige Wetter allgemein 
als angenehm empfunden wurde, zeigte 
sich der Förster eher besorgt: Die Haar-
wurzeln der Setzlinge dürfen nämlich 
nicht antrocknen – was bereits innerhalb 
weniger Minuten passieren kann. Um 
dem entgegenzuwirken, hat er die Pfl an-
zen vor dem Transport in Wasser getaucht 
und in eine Plane eingeschlagen.
 
Auf der bereits vorbereiteten Fläche 
wurden mit markierten Stöcken soge-
nannte Fluchten gesetzt, entlang derer 

Neues aus der Gemein-
schaftsunterkunft in 
der Zeppelinstraße: 
Planungstreff en / 
Interessenaustausch vor Ort
Am vergangenen Montag trafen sich inte-
ressierte Bewohnerinnen und Bewohner 
der Containerwohnanlage im Industrie-
gebiet mit den Verantwortlichen aus dem 
Rathaus und einigen Ehrenamtlichen vom 
„Helferkreis für Gefl üchtete“. 
 
Einige Projekte in und rund um die An-
lage sind derzeit noch in Planung. Diese 
wurden vorgestellt und wollen nun ge-
meinsam mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern umgesetzt werden.
 
Für die Hobbygärtnerinnen und -gärtner 
werden mehrere gebrauchte Hochbee-

Öff nungszeiten
Wertstoff hof und 
Grünabfallannahme
Ab Mittwoch, 02. April 2025 wech-
seln der Wertstoff hof sowie die 
Grünabfallannahmestelle wieder 
zu den Sommeröff nungszeiten. 

Die Öff nungszeiten werden dann 
mittwochs um eine Stunde auf 17:00 
bis 18:00 Uhr nach hinten verlegt. 

Die Samstags-Öff nungszeiten blei-
ben wie gehabt von 09:00 – 12:00 Uhr.
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mit Spaten die Pflanzlöcher ausgehoben 
werden sollten. Diese Ausrichtung der 
Baumreihen dient dazu, es den Waldpfle-
gern künftig zu erleichtern, Brombeer-
gestrüpp, usw. von den jungen Bäumen 
fernzuhalten, damit diese gut gedeihen 
können.
Voller Tatendrang ging´s los: Mit Spaten 
bereiteten einige der Männer die Erdlö-
cher vor, was bei dem lehmig-kiesigen 
Boden gar nicht einfach war. Anschlie-
ßend kam der Trupp mit den Setzlingen, 
gefolgt von denjenigen, die diese in die 
vorbereiteten Löcher einpflanzten.

Trotz nachlassender Geschwindigkeit 
nach etwa drei Stunden wurde weiterhin 
konzentriert gearbeitet. Am Ende konn-
ten 400 neu gepflanzte Bäume gezählt 
werden. Abgerundet wurde die Aktion 
mit einem gemütlichen Hock am Feuer.

Information zu Wölfen
Kürzlich ist in Steißlingen ein Tier über-
fahren worden, bei dem es sich vermut-
lich um einen Wolf handelte. In dieser 
Woche gab es zudem eine Sichtung eines 
Tiers, bei dem ebenfalls vermutet wird, 
dass es sich um einen Wolf handelt. Der 
zuständige Kreisjagdmeister überprüft 
aktuell den Hinweis.
 
Grundsätzlich stellen Wölfe keine Gefahr 
für den Menschen dar. Wölfe sind selten 
und vermeiden als vorsichtige Tiere ge-
wöhnlich eine direkte Begegnung mit 
Menschen. Da sie Menschen bereits über 
große Distanzen wahrnehmen, ist eine 
Begegnung zwischen Mensch und Wolf 
daher (selbst in Wolfsgebieten) eine Sel-
tenheit. Zum normalen Verhalten von 
Wölfen gehört, dass sie sich ebenso wie 
Füchse, Dachse, Wildschweine und an-
dere Wildtiere auch gelegentlich Sied-
lungen nähern. Auch das Queren einer 
Siedlung vor allem in den Nachtstunden 
ist nicht ungewöhnlich.
 
Dennoch ist es gut zu wissen, was zu be-
achten ist, falls es zu einem Zusammen-
treffen von Mensch und Wolf kommen 
sollte:
•	 Generell wird empfohlen, Hunde an-

geleint zu lassen, wenn der Verdacht 
besteht, dass sich im Umkreis ein Wolf 
aufhält. Hunde können von Wölfen an-

sonsten als Eindringlinge in ihr Revier 
angesehen und angegriffen werden.

•	 Wie bei anderen Wildtieren gilt: Begeg-
nen Sie ihnen mit Respekt, halten Sie 
Abstand, gehen Sie nie auf die Tiere zu 
und bedrängen Sie diese nicht.

•	 Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad Wöl-
fen begegnet, die sich nicht zurück-
ziehen, sollte (vorsichtig) auf sich auf-
merksam machen und sich langsam 
entfernen.

•	 Folgt der Wolf in gewissem Abstand, 
entfernen Sie sich nicht hastig oder lau-
fen weg, sondern gehen beziehungs-
weise fahren Sie langsam, betont unin-
teressiert weiter.

•	 Ausschließlich für den Fall, dass der 
Wolf einem näher kommt, sollte man 
laut rufen und in die Hände klatschen, 
sich so groß wie möglich machen und 
– bei weiterer Annäherung des Tieres – 
mit Gegenständen werfen.

•	 Unter keinen Umständen Wölfe füttern! 
An Fütterung durch den Menschen ge-
wöhnte Wölfe können Futter aufdring-
lich oder aggressiv einfordern, wenn 
sie wider Erwarten nicht gefüttert wer-
den. Auch eine indirekte Fütterung ist 
zu vermeiden. Deshalb sind dort, wo 
Wölfe leben Speisereste und Tierfutter, 
besonders solches für Hunde und Kat-
zen, so zu verwahren, dass diese nicht 
für Wildtiere zugänglich sind.

•	 Wer einen toten, kranken oder verletz-
ten Wolf findet: Nicht anfassen, nicht 
verfolgen und sofort die Gemeinde, 
Forstbehörde oder Polizei informieren.

Sonderabfuhren:
Altmetallsammlung 
am Samstag, 05. April 
Die Abteilung Handball des TuS sam-
melt in Steißlingen, Wiechs, Schoren und 
Maiershöfe Stahlschrott, Blech, Guss und 
Buntmetall. Das Industriegebiet wird nur 
nach vorheriger Anmeldung angefahren. 
Wer große Mengen Altmetall oder be-
sonders schwere Dinge abzugeben hat, 
möge dies bitte vorher bei Stefan Schir-
mer unter 0170 8634724 anmelden.
 
Problemmüllsammlung 
am Dienstag, 08. April
Problemmüll kann in haushaltsüblichen 
Mengen (bis 20 kg) beim mobilen Pro-
blemmüllfahrzeug von 14.30 Uhr bis 
16.30 Uhr beim Wertstoffhof/Bauhof 
abgeben werden.
 
Folgender Problemmüll kann dort 
abgegeben werden:
Abbeizmittel, Desinfektionsmittel, Ener-
giesparlampen, Entwickler, Entkalker, 
Farben (flüssig), Feuerlöscher, Fixierer, Fo-
tochemikalien, Frostschutzmittel, Härter, 
Holzschutzmittel, Klebstoffe, Laborche-
mikalien, Lacke, Laugen, Leuchtstoffröh-
ren, Lösemittel, Nagellack und Nagel-

lackentferner, Ölfilter, ölverunreinigte 
Abfälle und Ölreste (Kleinmengen), Pflan-
zenschutzmittel, Pinselreiniger, queck-
silberhaltige Abfälle, Raumsprays, Reini-
gungsmittel, Rostschutzmittel, Säuren, 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Spiritus, 
Spraydosen, Terpentin, Teer (flüssig), Ver-
dünner, Waschbenzin, Waschmittel, etc.
 
Nicht angenommen werden: 
Altreifen, Alu, Kunststoffe, Elektrogeräte, 
Sperrmüll, Feuerwerkskörper, Munition 
und Asbest und Problemstoffe aus dem 
gewerblichen Bereich.
 
Zur Info: Altmedikamente aus dem Haus-
gebrauch (nicht Großmengen von Apo-
theken oder Arztpraxen) können über die 
Restmülltonne entsorgt werden, da der 
Restmüll nicht mehr deponiert wird.
 
Ausnahme: Zytostatika und schwer-
metallhaltige Medikamente. Ebenfalls 
können Plastikfarbeimer/-tuben mit ein-
getrockneten Farben über den Restmüll 
entsorgt werden. Saubere bzw. spachtel-
reine Eimer können – bei entsprechender 
Kennzeichnung – über den Gelben Sack 
entsorgt werden. Batterien sollten nicht 
über den Problemmüll entsorgt werden. 
Der Handel nimmt diese kostenfrei zu-
rück. Gleiches gilt für die Altölentsorgung.
 
Altholzabfuhr 
am Mittwoch, 09. April
Bei der Trennung von Sperrmüll und Altholz 
soll Ihnen die nachfolgende Darstellung be-
hilflich sein. Daraus können Sie erkennen, 
was zum Altholz gehört und was nicht für 
die Altholzsammlung geeignet ist.
 
Altholz aus dem Innenbereich:
Deckenverschalungen (Nut- und Feder-
bretter), Zimmertüren (Türblätter und 
Zargen), Zierbalken, Dielenbretter, Reso-
palbeschichtungen
 
Naturbelassenes Vollholz:
Unbehandelte Bretter und Balken
 
Möbel aus Holz- und Spanplatten:
Küchen-, Wohn- und Schlafmöbel, sons-
tige Inneneinrichtungen aus Holz oder 
Spanplatten
 
Gebrauchsgegenstände:
Einwegpaletten, Obst- und Versandkis-
ten aus Vollholz, furniertes Holz, furnier-
te Spanplatten, kunststoffbeschichtete 
Spanplatten
 
Die genannten Materialien werden in 
haushaltsüblichen Mengen angenom-
men. Bei größeren Mengen aus Umbau-
maßnahmen erfolgt keine Entsorgung 
über die kommunale Abfuhr.
 
Übliche Verbindungselemente aus Metall 
stellen für die Altholzaufbereitung kein 
Problem dar. Deshalb brauchen kleinere 
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Beschläge an Möbeln nicht entfernt zu 
werden, sofern wirklich in nur kleinem 
Umfang vorhanden. Trotzdem sollten Sie 
das, was sich z. B. an Metallen mühelos 
entfernen lässt, demontieren. Die Metalle 
können dann zur Altmetallsammlung ge-
geben werden.
 
Was ist nicht für die Altholzsammlung 
geeignet?
Altholz aus dem Außenbereich:
Fenster, Fensterböcke, Türen und Zargen, 
Außenverbretterung, Balkonholz, Kons-
truktionshölzer für tragende Teile, Dach-
balken und Dachlatten, Fachwerkhölzer
 
Altholz aus dem Garten:
Jägerzäune, Hopfen-, Reb- und Baum- 
pfähle, Baumstämme, Baumwurzeln
 
Altholz aus speziellen Bereichen:
Silobau, Leitungsmasten, sonstige 
druckimprägnierte Hölzer, Holz mit An-
haftungen von Zementen oder Gips.
 
Diese Hölzer sind regelmäßig mit einer 
besonderen chemischen Außenimprä-
gnierung versehen. Diese Form der 
Behandlung macht das Holz zwar wit-
terungsunempfindlich, der Weg über 
eine geordnete Altholzentsorgung ist 
dadurch aber verwehrt. Das Holz enthält 
eine sogenannte „rote Klassifizierung“. Es 
handelt sich hierbei um Sondermüll, der 
nicht über die Hausmüllabfuhr entsorgt 
werden kann. Dafür gibt es spezielle Un-
ternehmen am Markt.  
 
Sperrmüllabfuhr 
am Donnerstag, 10. April
Sperrmüll ist, wie der Begriff schon sagt, 
„sperriger Müll“, der nicht in die Restmüll-
tonne passt. Es werden haushaltsübliche 
Mengen abgeholt, allerdings keine Haus-
haltsauflösungen!
 
Kleinteile, die in die Restmülltonne pas-
sen und Elektrogeräte werden nicht mit-
genommen!
 
Gegenstände aus Metall gehören nicht 
zum Sperrmüll! Diese Gegenstände wer-
den zweimal jährlich von Vereinen bei der 
Altmetallsammlung eingesammelt oder 
können auf dem Steißlinger Wertstoffhof 
abgegeben werden.
 
Wir bitten Sie, Ihren Müll erst am Abend 
vor der jeweiligen Abfuhr bereit zu stellen 
und so zu sortieren, dass erkennbar ist, 
was zum Altholz und was zum Sperrmüll 
gehört. 
 
Kühlgeräteabfuhr am Freitag,  
11. April - Anmeldung erforderlich 
Haben Sie ein Kühlgerät zu entsorgen, 
melden Sie dieses bitte bei Patricia Gut, 
Tel.: 07738 92 93-21 oder per Mail an: ge-
meinde@steisslingen.de an. Die Anmel-
defrist läuft bis Freitag, 04. April.

Erst wenn’s fehlt, fällt’s auf: 

Jetzt Blutspenderin/
Blutspender werden
Nächster Termin in Steißlingen:
Montag, 07. April 2025
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Seeblickhalle, Beurener Str. 34
 
Jetzt Termin buchen: 
www.blutspende.de/termine

Freiwillige  
Feuerwehr

Generalversammlung 
Dienstjahr 2024
Am 22.03.2025 begrüßte Kommandant 
Andreas Maier die Anwesenden zur Ge-
neralversammlung für das Dienstjahr 
2024. Im Jahresbericht des Schriftfüh-
rers berichtete Björn Schmitz über das 
vergangene Jahr. Insgesamt wurden 
51 Übungsdienste mit unterschiedli-
chen feuerwehrtechnischen Themen für 
die gesamte Wehr durchgeführt, hinzu 
kamen Übungsdienste für Führungskräf-
te, Atemschutzgeräteträger und Maschi-
nisten. Die Feuerwehr musste 2024 zu ins-
gesamt 30 Einsätzen ausrücken, darunter 
17 Hilfeleistungseinsätze, 12 Brandeinsät-
ze und 1 Fehlalarmierung.

Im Jahresbericht der Jugendfeuerwehr 
informierte der Jugendwart Axel Schrei-
jäck über die Aktivitäten der 28 Jugend-
feuerwehrangehörigen im Jahr 2024. 
Hervorzuheben war die Teilnahme am 
Kreisjugendfeuerwehr Zeltlager in Engen 
und der 2-tägige Berufsfeuerwehrtag. 
Über die Aktivitäten der Altersabteilung 
berichtete Karl-Max Schönenberger. Den 
abschließenden Jahresbericht trug Kom-
mandant Andreas Maier vor, wobei er 
bei seinem Rückblick auf die 10-jährige 
Geschichte des Feuerwehrgerätehauses 
und die 10-jährige Entwicklung der Ein-
satzabteilung näher einging. Die Einsatz-
abteilung besteht zum Stand 31.12.2024 
aus 70 Feuerwehrangehörigen davon drei 
Frauen. Im Jahresprogramm für 2025 ist 
die Übergabe des neuen Löschfahrzeugs 
HLF10 in der Mitte des Jahres geplant.

Dank der guten und nachhaltigen Ju-
gendarbeit in der Jugendfeuerwehr 
konnten insgesamt 11 Feuerwehrange-
hörige in die Einsatzabteilung aufgenom-
men werden.

Beförderungen standen ebenfalls auf der 
Tagesordnung. Durch die erfolgreiche 

Teilnahme am Lehrgang zum Gruppen-
führer an der Landesfeuerwehrschule 
Baden-Württemberg in Bruchsal konn-
ten Björn Schmitz zum Löschmeister 
sowie Benjamin Danner und Chris Schol-
ter durch den Lehrgang Zugführer zum 
Brandmeister befördert werden. Philipp 
Zimmermann wurde zum Oberlöschmeis-
ter befördert.

v.l.n.r: Bürgermeister Benjamin Mors, Brandmeis-
ter Chris Scholter, Brandmeister Benjamin Dan-
ner, Löschmeister Björn Schmitz, Oberlöschmeis-
ter Philipp Zimmermann, Kommandant Andreas 
Maier 

Bücherei 
St. Remigius  
Steißlingen

Frühjahr - Gartenzeit
Sind Sie auf der Suche nach neuen Ideen 
für Ihren Garten? Dann sind Sie in der 
Bücherei am richtigen Ort. Sie finden bei 
uns viele Bücher und Zeitschriften zum 
Thema Garten. Lassen Sie sich inspirieren 
und leihen Sie die entsprechenden Medi-
en aus. Auch zur Vorbereitung auf Ostern 
oder zur Erstkommunion finden Sie bei 
uns die passende Lektüre. Falls Sie gerne 
ein Gotteslob oder sonstige Bücher ver-
schenken: Wir sind Ihnen bei der Bestel-
lung gerne behilflich.
Schauen Sie doch einfach mal wieder 
oder auch zum ersten Mal in der Bücherei 
vorbei. Die Ausleihe ist für alle kostenlos. 
Bei Fragen stehen Ihnen die Damen des 
Büchereiteams gerne zur Verfügung.
 
Unsere Öffnungszeiten:
Montag von 17 Uhr bis 19 Uhr und
Donnerstag von 10 Uhr bis 12 Uhr und 
von 16 Uhr bis 18 Uhr

Welt-Raum  
Schulstr. 11
Der Raum für Menschen aus aller Welt

Die Vorbereitungsgruppe lädt alle Inter-
essierten zur nächsten Veranstaltung ein: 
„Wir sprechen deutsch“ am Montag, 
31. März 2025, 15:00 – 17:00 Uhr.
 
Es ist wichtig, die deutsche Sprache nicht 
nur im Unterricht zu lernen, sondern sie in 
der Praxis anzuwenden. Es gibt Tee und 
Kaffee und wer möchte kann auch gerne 
Snacks mitbringen.



Seite 11 
Donnerstag, 27. März 2025

UNSERE VEREINE 
INFORMIEREN

Seeblickhalle zu
Am Montag, 07. April 2025, findet 
die nächste Blutspendeaktion des 
DRK in der Seeblickhalle statt. Die 
Halle ist deshalb ab 10:30 Uhr nicht 
mehr belegbar.

TuS

Geschäftsstelle

Beitragseinzug
In nächster Zeit werden wir den Jahres-
beitrag des TuS-Gesamtvereins für das 
Jahr 2025 abbuchen. Die Sonderbeiträge 
der Abteilungen folgen wie üblich erst 
später.

Einzelmitglieder und Familienmitglieder, 
die 18 Jahre alt sind, müssen als Erwach-
sene behandelt werden und den Jahres-
beitrag von 60 € bezahlen. Falls diese sich 
jedoch noch in Ausbildung/Studium, o.Ä. 
befinden, können sie auf Antrag weiter 
als Familienmitglied oder als Einzelmit-
glied in Ausbildung mit dem bisherigen 
Beitrag geführt werden. Dieser Antrag 
kann per Mail gestellt werden, wobei 
auch die Art der Ausbildung und die vo-
raussichtliche Ausbildungsdauer anzuge-
ben ist.
 
Sollte sich Ihre Bankverbindung zwi-
schenzeitlich geändert haben, benötigen 
wir unbedingt ein neues SEPA-Mandat! 
Dieses finden Sie auf unserer Homepage 
www.tus-steisslingen.de in der Ru- 
brik Downloads. Bitte informieren Sie uns 
entweder per Mail an info@tus-steiss-
lingen.de oder per Telefon unter 07738 
939282, falls wir Ihnen das SEPA-Man-
dats-Formular zusenden sollen. Anfal-
lende Gebühren für Rücklastschriften 
bedeuten für uns einen enormen Mehr-
aufwand und müssen von uns zusätzlich 
in Rechnung gestellt werden!

TuS Abt. Handball

Überblick auf das Wochenend-Pro-
gramm des Steißlinger Handballs 
Das kommende Spielwochenende steht 
ganz im Zeichen der Vorentscheidung 
um die Meisterschaft bei den Herren 1: 
Am Samstag um 20.00 Uhr steht das Top-
Spiel des aktuellen Meisters (TuS) gegen 
den Vizemeister (HSG Konstanz 2 ) an. 

Noch hat die HSG als Tabellenführer einen 
kleinen Vorsprung von einem einzigen 
Punkt. Das große Ziel der TuS-Herren ist 
es, mit einem Sieg die Tabellenführung zu 
erreichen und diese bis zum Saisonende 
nicht mehr herzugeben. Es wird mit einer 
vollen Halle gerechnet. Darüber hinaus 
stehen noch eine Menge interessanter Ju-
gendspiele an. Die Damen 1 und die B-Ju-
gend in der Bundesliga spielen auswärts. 
Ein spannendes Derby gibts noch am 
Sonntag am späten Nachmittag, wenn 
die Herren 2 gegen Mimmenhausen in 
der Landesliga antreten.
 
Samstag, 29.03.2025
15.45 Uhr C-Jug. männl.
BOL DJK Singen - TuS 
18.00 Uhr Herren 3
BOL TV Pfullendorf 2 - TuS
20.00 Uhr Damen 1
RL-BW Sport-Union Neckarsulm - TuS
12.00 Uhr C-Jug. weibl. 
OL-SB TuS - SG JHA Baden
14.00 Uhr A-Jug. männl. 
OL-SB TuS - TSV Alem. FR-Zähringen
18.00 Uhr Damen 2
OL-SB TuS - SV Allensbach 2
20.00 Uhr Herren 1 
OL-SB TuS - HSG Konstanz 2

Sonntag, 30.03.2025
14.15 Uhr D-Jug. weibl. 
BOL HSC Radolfzell - TuS
14.15 Uhr C-Jug. weibl. 
OL-SB SV Allensbach TuS
14.30 Uhr D-Jug. gem. 
BL JSG Bodman-Eigeltingen - TuS
15.00 Uhr B-Jug. weibl. 1 
BULI HC Erlangen - TuS
11.30 Uhr E-Jug. gem. 
BL TuS - HC DJK Konstanz
13.00 Uhr B-Jug. männl. 
BOL TuS - SG Rielas./Gottm.
14.30 Uhr Damen 3 
BOL TuS - TV Engen
16.30 Uhr Herren 2 
LL TuS - HSG Mimmenh./Mühlh. 

Altmetallsammlung
Die traditionelle Altmetallsammlung 
der Handballer findet am Samstag, 
5. April 2025 ab 8.30 Uhr statt. Ge-
sammelt werden Stahlschrott, Blech, 
Guss und Buntmetall. „Weiße Ware“ 
wie Waschmaschinen, o.Ä. kann lei-
der nicht mitgenommen werden.
Gesammelt wird in Steißlingen, 
Wiechs, Schoren und Maiershöfe. 
Das Industriegebiet wird nur nach 
vorheriger Anmeldung angefahren.
Wer große Mengen Altmetall oder 
besonders schwere Dinge abzu-
geben hat, möge dies bitte vorher 
anmelden bei Stefan Schirmer unter 
0170 8634724.

Der nächste Männerabend findet die-
ses Mal ausnahmsweise am Donners-
tag, 03. April 2025 von 17:00 – 19:00 
Uhr statt. Es gibt Tee und Kaffee und wer 
möchte, kann auch gerne Snacks mitbrin-
gen.
 
Vorschau: 
Spielenachmittag
Herzliche Einladung zum Spielenachmit-
tag am Sonntag, 06. April 2025 von 
14:00 – 17:00 Uhr. Es gibt Tee und Kaffee 
und wer möchte, kann auch gerne Snacks 
oder etwas Süßes mitbringen.

Seniorentreff

Eingeladen sind alle Senior*innen ab 60 
Jahren und sonstige interessierte Bür-
ger*innen. Unsere Veranstaltungen fin-
den 14-tägig am Donnerstagnachmit-
tag von 14.30 bis 17.00 Uhr statt und 
werden immer rechtzeitig im Steißlin-
gen aktuell angekündigt.

Neben Kaffee und Kuchen und sonstigen 
Getränken runden unterhaltsame Ge-
spräche und ein buntes Programm die 
Nachmittage ab.

27.03.2025 Ich packe meinen Koffer
 
Vorschau: 
10.04.2025 Wir basteln für Ostern
 
Mittwoch-Seniorengymnastik
Die Seniorengymnastik "Fit-in-den-
Tag" findet  wöchentlich jeden Mittwoch 
von 09.30 Uhr - 10.30 Uhr ebenfalls in 
der Begegnungsstätte statt. Wir bewegen 
uns nach Musik überwiegend im Sitzen 
auf dem Stuhl und je nach Können auch 
im Stehen hinter dem Stuhl. Bequeme 
Kleidung ist von Vorteil.

Kleiderladen des 
DRK Steißlingen- 
Orsingen
Öffnungszeiten: Do von 9 bis 11 Uhr & 16 bis 18 Uhr

Wir sind auf Frühling eingestellt!
Ab sofort haben wir schöne und gut er-
haltene Frühjahrs- und Sommerkleidung 
für Damen, Herren und Kinder in unserem 
Sortiment. Kommen Sie einfach mal vor-
bei - Sie finden bestimmt was Passendes. 
Jedermann ist bei uns willkommen. 

Wir freuen uns auf Sie! 
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Fußballclub

Termine 
Sa, 29.03.25   
10:00 Uhr
SG Bohlingen 2 - FC Steißlingen 2  
D-Jgd
11:30 Uhr
FC Steißlingen - JFV Singen 3
D-Jgd (BZL)
13:00 Uhr 
SG Zizenhausen - SG Steißlingen 
C-Jgd (BZL)
13:00 Uhr 
SG Steißlingen 2 - SC Gottmad.-Biet.
C-Jgd
 
So, 30.03.25
12:30 Uhr 
SV Konstanz 2 - FC Steißlingen 2
KLC
15:00 Uhr 
Aramäer Pfullendorf - FC Steißlingen
KLB 
 

Sportschützenverein

Karl-Heinz Möhrle hat das Skatturnier 
am Fastnachtssamstag mit großem 
Vorsprung gewonnen. Auf Platz zwei 
und drei Andreas Keilbach und Andreas 
Häussler.

von links: Andreas Keilbach, Karl Heinz Möhrle, 
Andreas Häussler 

Informationen zu den Trainingszeiten 
sowie weitere Informationen gibt es auf 
unserer Webseite: www.schuetzen-steiss-
lingen.de 
 

Motorsportclub

Erinnerung Mitgliederversammlung
Am Samstag, 29. März 2025 findet um 
19:30 Uhr die Mitgliederverammlung im 
Gasthaus Kreuz in Wiechs statt.

Die Vorstandschaft freut sich über rege 
Teilnahme.

Wiechser Schlosshexen

Vereinsinterner Bunter Abend mit 
vielen großartigen Auftritten und 
verdienten Auszeichnungen
Nach einer langen und arbeitsreichen Fas-
net sollte der diesjährige Bunte Abend am 
Fasnet-Sonntag ausschließlich vereins- 
intern und ohne große Vorbereitungen 
im Remigiushaus stattfinden. Die Hexen 
und deren Partner füllten den Saal schon 
bald und man war überrascht, dass das 
Remigiushaus auch ganz ohne externe 
Gäste, allein durch die Vereinsmitglieder 
bereits voll besetzt war. Nach der Begrü-
ßung durch die Präsidentin Johanna Bih-
ler wurde zunächst das Wurstsalat-Buffet 
gestürmt, das Christa Schärli vorzüglich 
vorbereitet hatte. Anschließend führ-
ten Alina Schlosser und Jessica Merk mit 
viel Unterhaltungstalent durch das Pro-
gramm: Sie schlüpften in die Rollen von 
Christian Herz und Ottmar Klotz und 
gaben dabei Einblick, wie die Prämierung 
beim Dorfschmück-Wettbewerb anläss-
lich der Narrentage womöglich vonstat-
tenging. 
Es folgten tolle Darbietungen: Den An-
fang machte traditionell der Hexentanz 
durch die Junghexen. Sonja Herz hielt 
anschließend eine astrein gereimte Bütt 
auf die Hexen und ihre gelungenen Nar-
rentage. Landvogt Christian ergriff die 
Gelegenheit, seiner Frau beizupflichten 
– so wie gute Ehemänner dies eben tun 
– und überbrachte feierliche Dankeswor-
te vom Präsidium der Narrenvereinigung. 
Als persönliches Zeichen des Danks über-
reichte er dem Narrenverein das Origi-
nalgemälde des Titelbilds auf der Nar-
renzeitung der Narrenvereinigung. Der 
Narrenrat kümmerte sich anschließend 
um die journalistische Aufarbeitung der 
neusten Gerüchte in Wiechs. Dabei waren 
die involvierten Bewohner ohne jegliche 
Vorbereitung den schwierigen Fragen der 
Reporter ausgeliefert und so manches 
konnte aufgeklärt werden. Es folgte eine 
mitreißende Tanzdarbietung der Mädels, 
die in den Archiven gestöbert hatten 
und ein best-of vergangener Tänze auf-
führten. Außerdem hielt Annette Schöpf, 
die sich als Schwarzwald-Hexe unterge-
mischt hatte, ein gekonntes Plädoyer für 
den „Familien-Nachzug“ und ihre damit 
verbundene Aufnahme in den Narren-
verein. Traditionell ließen es sich auch die 
Bänkle-Wieber Franziska Zimmermann, 
Anna Maier und Natalie Schlosser nicht 
nehmen auf die Missgeschicke der Wiech-
ser Dorfbewohner hinzuweisen. Nicht nur 
die drei freuten sich über die Anwesen-
heit von Bürgermeister Benjamin Mors, 
dem sie bei dieser Gelegenheit eine gra-
tis Mathe-Nachhilfe-Stunde erteilten. 
Abschließend wurde die Prämierung des 
Dorf-Schmück-Wettbewerbs durch die 
Originale Christian und Ottmar vorge-

nommen. Der erste Platz für die kreativste 
Installation erhielt Bianca Forster mit ihrer 
selbstgemachten Hexen-Foto-Box. 
Zum Schluss ergriff die Präsidentin noch 
einmal das Wort und schilderte ihre 
Eindrücke und die damit verbundenen 
Hochs und Tiefs, die sie während der 
zweijährigen Planung der Narrentage 
mit ihren Mitstreitern aus dem Narrenrat 
durchlebt hatte. Nach diesem bunten und 
kurzweiligen Programm durfte Johanna 
schließlich noch Arnold Forster, Dietmar 
Nägele, Reinhold Zimmermann und Ott-
mar Klotz aufgrund ihrer langjährigen 
Mitgliedschaft sowie für ihre außerge-
wöhnlich umfangreichen Verdienste für 
den Verein zu Ehrennarren ernennen.

Auszeichnung der Ehrennarren

Bildungswerk

Veranstaltungen April 2025
Elternsprechstunde für Eltern von Ju-
gendlichen rund um die Themen:
 
•	 1. Stunde: Strategien zur Prävention 

und Intervention bei Mobbing
•	 2. Stunde: Selbstbewusstsein stärken
•	 3. Stunde: Cybermobbing
 
Leitung: Nicole Caldart - Selbstbehaup-
tungs- und Resilienztrainerin für Kinder, 
Mobbing- und Suchtberaterin für Eltern 
und Pädagogen, Persönlichkeitstrainer & 
Coach für Jugendliche
 
Termine: 07.04.25 / 19.05.25 / 02.06.25
20:00 – ca. 21:30 Uhr - via Zoom
Eine Anmeldung ist jederzeit möglich 
unter:
kontakt@nicolecaldart.de
Tel: +49 173 3670833
 
oder unter pfarramt.steisslingen@
kath-hegau-mitte.de, Tel: 07738-262
 
Preise:
Pro Stunde 15,00 €
3 x 39,00 €
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Spielgruppe

Wir treffen uns jeden Dienstag von 9:30 
Uhr bis 10:30 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus zum gemeinsamen Spielen, 
Lachen, Toben, Welt entdecken. Alle Kin-
der bis ca. 3 Jahre sind mit ihren Begleit-
personen herzlich willkommen.
 
Bei weiteren Fragen dürft ihr euch gerne 
bei Sophie (0160 92386787) oder bei 
Sandra (015126242076) melden. Wir freu-
en uns auf euch!

PARTEIEN

SPD

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
wir laden Sie herzlich  
zu unserer diesjährigen  
Jahreshauptversammlung ein.
Neben der Wahl eines neuen Vorstands 
möchten wir Sie auch zu einem offenen 
Austausch nach der Sitzung einladen. Ihre 
Ideen und Anregungen sind uns wichtig, 
denn gemeinsam gestalten wir die Zu-
kunft!
 
Datum: 08. April 2025
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Ort: Hotel Restaurant Sättele
 
Die Vorstandschaft des SPD Ortsvereins 
freut sich auf Ihr Kommen und einen in- 
spirierenden Dialog!

KIRCHLICHE 
NACHRICHTEN

Ökumene vor Ort

Kath. Pfarrgemeinde  
St. Remigius Steißlingen

Das Pfarrbüro (Kirchstraße 9, Tel. 07738 / 262,
pfarramt.steisslingen@kath-hegau-mitte.de) 
ist zu den gewohnten Bürozeiten (Di, Do, Fr 
von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr) besetzt.
Pfr. Mühlherr ist erreichbar unter
Tel. 0170 384 2032
werner.muehlherr@kath-hegau-mitte.de
Homepage: www.kath-hegau-mitte.de

Familiengottesdienst
Am Sonntag, 30. März um 10:30 Uhr feiern 
wir die Messe als Familiengottesdienst. 
Im Anschluss gibt es einen Umtrunk zur 
Pflege der Gemeinschaft und die Minis-
tranten verkaufen Kuchen für den Sonn-
tagskaffee. 

Weitere Infos
zu Gottesdiensten und Veranstaltungen 
finden Sie im Pfarrblatt oder auf 
www.kath-hegau-mitte.de

Gottesdienste:
Regelmäßiges Rosenkranzgebet: 
Sonntag bis Donnerstag 18:15 Uhr 
 
Donnerstag, 27.03.
19:00 Uhr Eucharistiefeier
 
Freitag, 28.03.
15:00 Uhr Eucharistische Anbetung für 
den Frieden, für die Familien und für den 
Schutz der Kinder und Jugendlichen

Samstag, 29.03.
18:30 Uhr  Eucharistiefeier in Hausen

Sonntag, 30.03
09:00 Uhr  Eucharistiefeier in Schlatt
10:30 Uhr  Wort-Gottes-Feier in Beuren
10:30 Uhr   Eucharistiefeier als Familien-

gottesdienst in Steißlingen
18:00 Uhr  Kreuzwegandacht in Beuren

Dienstag, 01.04.
09:00 Uhr  Eucharistiefeier

Donnerstag, 03.04.
19:00 Uhr  Eucharistiefeier

Freitag, 04.04.
15:00 Uhr   Eucharistische Anbetung für 

den Frieden, für die Familien 
und für den Schutz der Kinder 
und Jugendlichen

Samstag, 05.04.
18:00 Uhr   Beichtgelegenheit - Sakra-

ment der Versöhnung in Frie-
dingen

18:30 Uhr  Eucharistiefeier in Friedingen

Sonntag, 06.04.
09:00 Uhr   Eucharistiefeier in Volkerts-

hausen
10:30 Uhr   Eucharistiefeier - anschließend 

Fastenessen im Pfarrhaus in 
Beuren

16:00 Uhr   Jugendkreuzweg in Volkerts-
hausen

Evangelische 
Kirchengemeinde 
Steißlingen-Langenstein

www.steisslingen-evangelisch.de

Pfarrerin Martina Stockburger
Pfarrbüro Friedhofstr. 19 UG
erreichbar unter Tel: 07738 / 9396153 oder 
015140446115 
martina.stockburger@kbz.ekiba.de

Gemeinschaftsbüro 
Tuttlinger Str. 2, 78333 Stockach
Tel.: 07771/2641
steisslingen-langenstein@kbz.ekiba.de 
Sekretärin Nicole Brunner 
Mo., Mi. & Do.: 
09:30 bis 12:30 Uhr
Homepage: nw-vom-see.de
Folgt uns auf Instagram: 
Pfarrerin_vorm_See  

Samstag, 29. März
14:00 Uhr - 18.30 Uhr Bezirkskonfirman-
dentag in Pfullendorf
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Sonntag, 30. März
10:30 Uhr Lichtblick-Gottesdienst Thema: 
"follow me - mehr als nur ein Fan" mit 
der PPO Band in der Melanchthonkirche 
Stockach
(Pfarrer Weber, Gemeindepädagogin 
Heckmann & PPO Band)
19:00 Uhr Abendgottesdienst mit Feier 
des Abendmahls in der Friedenskirche 
Steißlingen
(Pfarrerin Stockburger)

Mittwoch, 2. April 
15:00 Uhr Konfi-Treff 
Gruppe 1 im Gemeindehaus Stockach
16:30 Uhr Konfi-Treff 
Gruppe 2 im Gemeindehaus Stockach

Donnerstag, 3. April 
19:00 Uhr Lichtgedanken Thema: Dicke 
Luft in der Melanchthonkirche Stockach
(Gemeindepädagogin Heike Heckmann)
 
Samstag, 5. April
10:00 Uhr Besuchsdienstkreis „Herzens-
zeit“ Thema: Wie beginne und wie been-
de ich einen Besuch? im Gemeindehaus 
Stockach
(Gemeindepädagogin Heike Heckmann)
14:00 – 18:30 Uhr Töpfern mit den Konfis 
im Gemeindehaus Stockach
 
Sonntag, 6. April 
09:30 Uhr Gottesdienst in der Friedenskir-
che Steißlingen
(Pfarrerin Stockburger)
17:00 Uhr LUKAS-PASSION Konzert in der 
Kath. Stadtkirche St. Oswald
(Bezirkskantor Thomas Rink)

WISSENSWERT 
& AKTUELL

Osterferien:
Selbstverteidigung für Kids 
in krisenbedingten Zeiten
Kinder und Jugendliche, die in ihrem 
familiären Umfeld mit schwerer Krank-
heit, Behinderung, Verlust oder Trauer 
konfrontiert sind, tragen oft früh Verant-

wortung für ihre kranken, behinderten 
oder trauernden Geschwister bzw. Eltern. 
Dabei geraten ihre eigenen Bedürfnisse 
manchmal in den Hintergrund.

Um diesen Kindern und Jugendlichen 
eine kleine Auszeit zu ermöglichen, bie-
tet die Kinder- und Jugendhospizarbeit 
Landkreis Konstanz (KiJuHo) in Koopera-
tion mit dem Karate-Fitness-Dojo-Kon-
stanz in den Osterferien, am Mittwoch, 
23. April von 10.00 bis 13.30 Uhr einen 
eigenen Selbstverteidigungskurs an. Die 
Teilnahme ist kostenfrei, Anmelde-
schluss ist am Freitag, 11. April.

Unter Anleitung der erfahrenen Trainer 
Christin und Markus Rues lernen die Teil-
nehmenden, sich auszuprobieren, Gren-
zen zu setzen und sich selbstbewusst zu 
verteidigen. Der Kurs im Dojo Konstanz, 
Joseph-Belli-Weg 3, richtet sich an Kinder 
und Jugendliche ab 10 Jahren. Die freien 
Plätze werden in der Reihenfolge der An-
meldung vergeben.

Dieses Ferienangebot ist Teil des Pro-
gramms Ü10-Action der KiJuHo Landkreis 
Konstanz. 

Weitere Aktivitäten aus diesem 
Programm sowie alle Details unter 
https://www.kinderhospizarbeit-kons-
tanz.de/angebot/ue-10-aktivitaeten/

Anmeldung bei Petra Dierenbach, 
Tel.07531 69138-19 
Mail: dierenbach@hospiz-konstanz.de

Ende
des 

redaktione� en Teils

 

 

   

 
   



Carport-Stellplatz in Steißlingen 
zu vermieten.

Langestr. 106, Tel. 0170 / 6000 662

SONDERSEITEN
STARKE THEMEN    IDEALES WERBE-UMFELD

KW KOMBI THEMA ERSCHEINUNGSORTE AZ*

17 620 Bauen & Wohnen Überlingen, Owingen, Frickingen, Sipplingen, Salem, Uhldingen-Mühlhofen 14.04.25

17 624 Bauen & Wohnen Stockach, Bodman-Ludwigshafen, Eigeltingen, Hohenfels, Mühlingen, Orsingen-Nenzingen 14.04.25

17 701 Bauen & Wohnen Markdorf, Bermatingen, Deggenhausertal, Kluftern, Meersburg 14.04.25

19 601 Bei uns sind Sie richtig!  Meersburg, Bermatingen, Uhldingen-Mühlhofen, Salem 28.04.25

19 611 Bei uns sind Sie richtig! Höri-Woche, Radolfzell, Rielasingen-Worblingen 28.04.25

19 680 Bei uns sind Sie richtig!  Mengen, Herbertingen, Hohentengen, Ostrach, Riedlingen 28.04.25

20 647 Die Adresse vor Ort! Donnerstags, Emmingen-Liptingen 06.05.25

20 678 Die Adresse vor Ort! Berg, Wilhelmsdorf, Wolpertswende 06.05.25

20 702 Die Adresse vor Ort! Markdorf, Bermatingen, Deggenhausertal, Kluftern 06.05.25

24 604 Lokal-Regional-Genial  Stockach, Mühlingen, Eigeltingen, Hohenfels, Orsingen-Nenzingen 03.06.25

24 608 Kompetenz am See Allensbach, Dingelsdorf, Litzelstetten, Reichenau 03.06.25

*Anzeigenschluss bis 12 UhrÖffnungszeiten
Montag - Donnerstag  08.00 - 17.00 Uhr
Freitag   08.00 - 12.00 Uhr 

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Telefon: 07771 9317-11  |  Telefax: 07771 9317-40 | E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de

2-3-Zimmer-Wohnung zur Miete gesucht
Wir suchen für 2 Mitarbeiter eine Wohnung bis ca. € 800,-- warm zur Miete ab 

ca. August 2025. Abrechnung und Kaution über uns. 

Kamin- und Betonwerk
Max Koch GmbH & Co. KG

Industriestraße 12, 78256 Steisslingen
www.maxkoch.de



 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

  
  

   

 



Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung des Gewerbevereins

am Dienstag, den 08.04.2025 um 19.00 Uhr.
Ort: HK-Power GmbH, Zeppelinstraße 1, 78256 Steißlingen

Liebe Mitglieder und Freunde des Gewerbevereins, ich möchte Sie herzlich 
zur Generalversammlung des Gewerbevereins einladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Bericht des 1. Vorsitzenden
6. Entlastung der Vorstandsschaft
7. Neuwahlen
 Zur Wahl stehen an:
 a) 1. Vorsitzender
 b) Kassier
 c) Beiräte
 d) Kassenprüfer
8. Verabschiedungen
9. Jahresvorschau 2025/2026
10. Wünsche und Anträge

Schriftliche Anträge müssen 5 Tage vor der Generalversammlung  
beim 1. Vorsitzenden, Matthias Nothhelfer, eingegangen sein.

Mit freundlichen Grüßen
Matthias Nothhelfer

DEUTSCHES ROTES KREUZ
Ortsverein Steißlingen-Orsingen 

Einladung
zur 60. Mitgliederversammlung

des DRK-Ortsvereins Steißlingen-Orsingen
Der DRK-Ortsverein Steißlingen-Orsingen führt am

Freitag, 11. April 2025, 19.00 Uhr
im Feuerwehrgerätehaus in Steißlingen

seine 60. Mitgliederversammlung durch. Dazu möchten wir alle Mitglieder, 
Freunde und Gäste einladen.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Totenehrung
3.  Berichte der Vorstandschaft über die Arbeit des Ortsvereins im Jahr 2024
 - Bericht der Bereitschaftsleitung
 - Bericht des Kleiderladen-Teams
 - Bericht der Schatzmeisterin
 - Bericht der Leiterin des Jugend-Rot-Kreuzes
 - Bericht der Seniorenabteilung
 - Bericht des 1. Vorsitzenden
4.  Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der gesamten Vorstandschaft
5.  Wahlen
 - Schatzmeisterin / Schatzmeister
 - 2. Vorsitzende / 2. Vorsitzender
6.  Beschluss über den Haushaltsplan 2025
7.  Wahl der Delegierten zur Kreisversammlung
8.  Ehrungen und Neuaufnahmen
9.  Verschiedenes – Wünsche – Anträge

Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor der Versammlung 
beim 1. Vorsitzenden, Bürgermeister Benjamin Mors, Schulstr. 19, 
78256 Steißlingen einzureichen.

Benjamin Mors
1. Vorsitzender

Freitag, 28.03., Mittwoch, 30.03., Freitag, 04.04.

Dünnele ab 18.00 Uhr
Sonntag, 30.03. und Sonntag, 06.04.

Mittagstisch von 11.30 bis 14.00 Uhr
Tischreservierung erwünscht!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gasthaus Kreuz  |  Familie Ehrenbach
Hauptstr. 1  |  78256 Steißlingen/Wiechs  |  Tel. 07738 5713

E-Mail: info@kreuz-wiechs.de  |  www.kreuz-wiechs.de

Gasthaus Kreuz  |  Familie Ehrenbach
Hauptstr. 1  |  78256 Steißlingen/Wiechs  |  Tel. 07738 5713

E-Mail: info@kreuz-wiechs.deinfo@kreuz-wiechs.de  |  www.kreuz-wiechs.de

Restaurant Schinderhannes
Singener Straße 45 | 78256 Steißlingen

Fam. Kempf | Tel. 0176 255 60 246

Das Restaurant ist von
26. März bis 7. April ´25

geschlossen.
Reservierungen nehmen wir gerne entgegen, 

schreiben Sie an:
franzkempf2002@gmail.com

Wir haben für Sie geöffnet:
Donnerstag, 27. März 2025 von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag, 28. März 2025 von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag, 29. März 2025   von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Bohlinger Straße 25
78224 Singen

NEU  Tel. +49 171 218 71 76

Das Frühjahr kommt! Jetzt Rasenpflege

Mietgärtner!
Wir erledigen für Sie sämtliche gärtnerische Arbeiten.

Gartenpflege - Neu- u. Umgestaltungen
Wir suchen Gärtner/-in, Gartenbauhelfer in Vollzeit.

Büro Info: Tel. 07771 / 87 67 87 • Mobil 0163 / 3 43 47 89  
E-Mail: info@mink-gaerten.de

seit 1995



 

 
 

 Gebr. Rimmele, Schulstr. 8, Steißlingen, Tel. 07738 389
Wir haben für Sie ein Biorind aus Anselfingen, Angebot von Do., 27.03.- Sa.,29.03.
Hackfleisch gemischt 1 kg 10,99 €
Bio Weide-Rinderbraten 100 g  2,39 € 
Frischer Schweinerücken      100 g  1,59 €
Lyoner fein gewürzt 100 g  1,49 € 

Ab Donnerstag letzte Chance Blut- und Leberwurst

 Steißlingen rund um Seestraße

400 Jahre Gasthof Ochsen – das wollen wir feiern!

Am Freitag, 9. Mai 2025 ab 18 Uhr 
mit unserer Spätlese, den Alphörnern sowie  

dem Gesangverein aus Volkertshausen und Eigeltingen.
Die Bewirtung erfolgt durch den MSC Steißlingen 

und der Metzgerei Rimmele
Ihr Ochsenwirt - Tel. 07738 7608



IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!

     
    

    
    

 

 



 TERMINE & 
VERANSTALTUNGEN


UMWELT &

MÜLLKALENDER


WICHTIGE  

RUFNUMMERN
Freitag, 04. April
Biomüll
 
Samstag, 05. April
Altmetallsammlung (TuS Handball)
 
Montag, 07. April
Gelber Sack
 
Dienstag, 08. April
Problemmüllfahrzeug am Wertstoff -
hof (14:30 - 16:30 Uhr)
 
Mittwoch, 09. April
Restmüll / Altholz
  

WERTSTOFFHOF/ IM STÄDTLE 19  
Mittwoch von 17:00 - 18:00 Uhr
Samstag von 09:00 - 12:00 Uhr 
Wir bitten Sie, bei der Nutzung des Wertstoff -
hofes den Anweisungen der zuständigen 
Mitarbeiter zu folgen, um die geordneten 
Abläufe einhalten zu können. Es gilt die Ein-
bahnstraßenregelung. Außerdem bitten wie 
Sie, darauf zu achten, dass nur eine begrenz-
te Anzahl von Autos gleichzeitig ausgeladen 
werden darf.  
Abgegeben werden können: Altglas, Bau-
schutt, Dosen, Haushaltskleingeräte, Karto-
nagen, Metalle, Schrott. Annahme von Bild-
schirmgeräten. Nicht abgegeben werden 
kann sog. weiße Ware und Elektrogroßge-
räte. Für Windeln steht ein Extra-Container 
auf dem Wertstoff hof bereit. Annahme von 
Restmüll ist nicht möglich! Bitte beachten Sie 
auch weiterhin die Abstandsregeln. Es kann 
nicht beim Ausladen geholfen werden. 

GRÜNABFALLANNAHMESTELLE: 
Mittwoch von 17:00 – 18:00 Uhr
Samstag von 09:00 – 12:00 Uhr
Grünabfälle können auf dem Areal der alten 
Kläranlage abgegeben werden. Die Gehölze 
sollten einen Durchmesser von 10 cm nicht 
überschreiten. Einfahrt nur über den Feld-
weg, rechts von der Baumschule Ammann, 
möglich. Anliefermenge nicht mehr als die 
Menge eines off  enen PKW-Anhängers! Die 
Abladezeiten sollten so kurz wie möglich ge-
halten werden. Gabel, Besen, etc. bitte selbst 
mitbringen.

GELBER SACK
Die Gelben Säcke erhalten Sie im Wertstoff -
hof oder im Rathausneubau. 

ABFALLSACK
Die schwarzen 70 l Restabfallsäcke erhalten 
Sie zum Preis von 6,50 € im Bürger Service, 
Rathausneubau während der regulären Öff -
nungszeiten. 

ALTGLASCONTAINER IM ORT
Benutzungszeiten 
Montag-Samstag: 08:00 bis 20:00 Uhr
Die Nachtruhe ist ebenso einzuhalten, wie die 
Sonn- und Feiertagsruhe! 

Donnerstag, 27. März
14:30 - 17:00 Uhr
Seniorentreff 
16:00 - 18:00 Uhr
DRK-Kleiderladen geöff net
16:00 - 18:00 Uhr
Bücherei geöff net
19:00 Uhr
DLRG Mitgliederversammlung
 
Samstag, 29. März

09:00 Uhr
Dorf- und Waldputzete
10:00 - 11:30 Uhr
FCS 1. Training Grashüpfer
18:00 Uhr
TuS Handball Damen 2
19:30 Uhr
MSC Mitgliederversammlung
20:00 Uhr
TuS Handball Herren 1
 
Sonntag, 30. März

ca. 11:30 Uhr
Kuchenverkauf Ministranten
16:30 Uhr
TuS Handball Herren 2
 
Montag, 31. März

12:00 Uhr
Bürger für Bürger Mittagessen
15:00 - 17:00 Uhr
Welt-Raum „Wir sprechen deutsch“
17:00 - 19:00 Uhr
Bücherei geöff net
 
Mittwoch, 02. April

12:00 Uhr
Bürger für Bürger Mittagessen
18:00 Uhr
Diabetes-Treff en
19:00 Uhr 
Erzählzeit Lesung
20:00 Uhr
TuS WBSL Jahreshauptversammlung
 
Donnerstag, 03. April

09:00 - 11:00 Uhr
DRK-Kleiderladen geöff net
10:00 - 12:00 Uhr
Bücherei geöff net
16:00 - 18:00 Uhr
DRK-Kleiderladen geöff net
16:00 - 18:00 Uhr
Bücherei geöff net

NOTRUFE 
Feuerwehr und Rettungsdienst 112
Polizei Notruf 110
Polizei Steißlingen 97014
Polizei Singen 07731/888-0
Krankentransport 19222
Zahnärztl. 
Notdienstvermittlung 01801 116 116
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117
Giftnotrufzentrale 0761/19240
9:00-19:00 Uhr Kostenfreie Onlinesprechstunde
von niedergelassenen Haus-/Kinderärzten
nur für gesetzl. Versicherte unter: 0711/96589700
oder www.docdirekt.de
Krankenhaus Singen 07731/89-0
Krankenhaus Stockach 07771/803-0
 

TIERARZTNOTDIENST
Bitte erfragen Sie die Notdienste bei Ihrem Haus-
tierarzt (AB).
 

APOTHEKENNOTDIENST
(ab 08.30 bis 08.30 Uhr am Folgetag)
www.aponet.de / Tel.: 0800 0022833 
  
Samstag, 29. März
Residenz-Apotheke, Radolfzell
Poststr. 12, Tel.: 07732 - 97 11 60
 
Sonntag, 30. März
Apotheke im Cano, Singen
Bahnhofstr. 25, Tel.: 07731 - 16 92 50
  

WICHTIGE RUFNUMMERN
Notruf Wasserversorgung 0173/3238287
Notruf Stromversorgung 0800/8008996
Notruf Gasversorgung 0800/7750007
Kath. Pfarramt 262
Kinderhaus St. Elisabeth 6983940
Evang. Pfarramt 9396153
Nachbarschaftshilfe / Sozialdienst
Mo-Fr 9-12 Uhr 1707
Dorfhelferinnenstation regionale
Einsatzleitung 0176/17612718
oder 07771/8759177
Sozialstation Bodensee e.V. 07771/93620
Pfl egeberatung Steißlingen 
Mo 14-16 Uhr 07771/936240
Horizont Hospiz- und 
Palliativzentrum 07731/96970-780
Helianthum Pfl egestätte 9393-0
Kath. Bücherei Steißlingen 923004
Tierrettung Südbaden e.V. 
(Tierambulanz)  0160/5187715 
  

GEMEINDEVERWALTUNG
Rathaus & Gemeindewerke
Mo-Fr 8:00-12:30 Uhr + Mi 14:00-18:00 Uhr
Zentrale Rathaus 9293-0
Zentrale Gemeindewerke 9293-94
Fax 9293-59
www.steisslingen.de, www.steisslingen.energy
gemeinde@steisslingen.de
gemeindewerke@steisslingen.de
Hausmeister/Hallenwart 
Hr. Fritsch 0172/6944603
Bauhof 923853
Musikschule 9293-40
Gemeinschaftsschule 9293-61
Familienzentrum Storchennest 1052
Hausmeister Schule/Familienzentrum 
Hr. Schmidt  0172/1654807 


